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DER BUNDESIVIINISTER 
FüR. UNTERRICHT UND KUNST 

XIII. Gesetzgf:buagt.p.:dGJe 

Zl. 010.134 - Parl./72 Hi2n, fu'1i 5. Juli 1972 

An die 
Kanzlei des Pr~sidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 'I-v i e n 

. 7 Ir. 8 /f-r lf / l'\. • ,--------_.-
zu /14/' I.i '1 I •• 

'i t'J 11'/1' '19"':;"') Präs !il~ , l!'. v \J i t.. 
, , t.* ... , .......... _ ........ __ ............ 

Die schr:Lftliche p2i.rlamentarische Anf:Lage 

Nr. 444/J-NR/72, dü~ die' Abgeordneten ~'Todica und Genos-

sen full 10. Mai 1972 <"11 miet. ':ichteten, beehre ich Flieh 

vda folgt zu beant";'lOrten: 

ad 1) Gem~ß § 21 AbB. 1 des Priva~schulgesetzes 

kann der.: Bund für nicht.ko':·,fessionel h~ Privatschulen ii1i t 

Öffentlichkeitsrecht nach ~aßgabe der auf Grund des jeweili­

gen Bundesfinanzgesetzes zur Verfügung stehenden Mittel 

Subventionen zum Personalaufwand gewähren, wenn 

a) die Schule einen Bedarf 6er EevBlk2rung entspricht, 

b) roi t der FUhrnng der Sci:,uJ.~~ nicht: die Erzielung 21,1128 

Gewinnes bezweckt wird; 

c) für die Aufnahme der Schtiler nur die für 6ffentliche 

Schulen geltenden Aufnahmsbedingungen maßgeh2nd 

und 

d) die Schtilerzahl in den einzelnen Klassen nic~t unter 

den an 6ffentlich2D Schulen gleicher Art und gleicher 

6rtlicher Lage üblichen Klassensch~lerzahlen liegt. 

Die~Jcr C;H:~setz lichen Bestimmur.g gemÄ.ß '{.rerden 

allj~hrlich den nicht konfessionellen Privatschulen Sub­

ventionsposten getIJährt. A\,f '~;nmd Q(:?r Br.'qeb!l:1. sse der Dienst-

pOGtenverhandlungen auf B:.~;:':.mten(~ben'2 für dclS J ~hr 1973 v.'er-

den es für nichtkCJnfessioni~lle P:ci.vatschule:n itisg03c.unt 

zus~tzlich 120 Dienstposten sein: diese gliedern sich 

.... 
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2uf die einzelnen Schularten wie folgt auf: 

All;erneinbildende h6herc Schulen 25 

P§daqogische Akademien und Institute 1 

Technische und gewerbliche Lehran-
stalt2n 19 

Höhere Leh.ranstalten für Hirtschaft-
liehe Frauenberufe 10 

Handelsakademien und Handelsschulen 65 

S u m m e 120 
==== 

Die verh~ltnism~ßig hohe Zahl hei den 

Handelsakaderni.en und Hö.nc1els~3chnlen erc;ibt sich daraus, 

daß mit mehreren privaten Schulerhaltern Verträg8 gesch10s-

sen vvt'..rden 1 in denen der Z~i tpun]:t der Verhundlichtln~' der 

Schule festgelegt und bis zu diesem Zeitpunkt eine etappen­

weise zu!:'~~-;'tzli,ch\?; S1.1bventionierung vereinhart t..;urde ,sodaß 

Zl.:;n ;~ei tounkt der "'lerbunc11ic)-lUng der gesamte Lehrerpersonal-

2.uf·,.rand an dü~ser Schule b::)rr~i ts vom Bund getrager~, \vird 0 

Um sämtliche mittlere und h6here Privatschulen 

Ge~:.ictGlccrper5chaft~Il hi11Siclltl.:Lch des Lehrerversonal-

a,uf,,·;andes vcll zu ~~nb'VentiG!1ie!.:"en, dürften etwa 500 bis 

500 zusätzliche Dienstposten erforderlich sein. 

ad 2} Die Verbundlichung von Privatschulen 

setzt zun~chst einmal eine diesbezügliche Antragstellung 

durch den jeweiligen Schulerhalter voraus. Der Antrag des 

Schulerhalters ist durch die Land9sschulr~te (bzw. Stadt-

schulrat fUr Wien) zu prßfen und bei positivem Prüfungser­

gebnis an das Dundesministerium für Unterricht und Kunst 

antraqstel1end <;,.,ei"tr~:rzulei ten. Erst nach Vorliegen eines 

solchen Ant~ages kann unter Zuziehunq des Bundesministeriums 

flir Finanz8n mit dem ieweiligen Landesschulrat (Stadtschul­

rat für '\AJ:Len) und d;~m S~~hulerhalter über einen m5ql.ichen 

Zeitpunkt c:::.r übernähm,:; 6.e1' Schule in die Ver""altung des 

Bu~des verhandelt werden. nie Pestlegung des Verbundli­

chunr~,szei tpunkt2s v:i.rd Ül der Regel von der Reihung der 

zur Ve~~undlichung heranstehenden Privatschulen durch 
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den Lo:C1d/.=!sschulrat OZ':1. Stadtschulrat: für ;\!i2D ,von der 

Möglichkeit der ordnungs0em~ßen Unterbrinaung 6er Schule, 

von der Berücksichtigung der erforderlichen DienstDosten 

sowie von den hudqetMren M~glichkeiten~)h~ngen. 

Ein konkreter ZeitDunkt für die ifbernahme 

von Privatschulen in die Ven7al tung des Bundes kann daher 

nur fßr konkrete Verhundlichungsprojekte und auch dann nur, 

wenn diediesbezUglichen Verhandlungen abgeschlossen wur-

den, angpgeben werden. 
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